
Anmeldung zum Kinderkurs 

 
Hiermit melde ich meinen  

 

Sohn/Tochter:_____________________________________________________ 

 

Anschrift:________________________________________________________ 

 

Telefon/Handy:_____________________________Geburtsdatum:__________ 

 

verbindlich zum Kinderreitkurs im Reit- und Fahrverein Seeheim/Bergstrasse e.V. an. Die 

Teilnahmegebühr beträgt monatlich  

 

70 Euro (Mitglieder 65,00 Euro) für den 1,5-Stunden-Kurs 

 

Die Gebühr wird bei Mitgliedern jeweils Anfang des Monats per Sepa-Lastschrift-Mandat 

eingezogen. (Bitte umseitiges Formular ausfüllen) 

 

Der erste Monat kann als Schnuppermonat gebucht werden, ohne dass die Kinder Mitglied im 

Verein werden. Die Kursgebühr ist dann in bar zu entrichten oder auf unsere Bankverbindung 

IBAN DE 48 508501500023009137 bei der Sparkasse Darmstadt zu überweisen.  

 

Ich buche den Kinderkurs am:  

 

--------------------------------------------------------------------------------(Wochentag/Stunden) 

 

Die Kursdauer verlängert sich automatisch. Die Kündigungsfrist beträgt 2 Wochen zum 

Monatsende mit Ausnahme der Sommerferienzeit. Eine Kündigung während der hessischen 

Sommerferien ist nicht möglich. Eine nach Ablauf der Frist von zwei Wochen zum 

Monatsende ausgesprochene Kündigung, die zu einem Monat wirksam werden würde, der in 

den Sommerferien liegt, ist immer erst nach den Sommerferien zum nächsten Monatsende 

wirksam. Die Kurse finden bei ausreichender Teilnehmerzahl auch in den Ferien statt. Nur 

Vereinsmitglieder dürfen an Veranstaltungen wie Schönheitswettbewerb, Halloweenreiten, 

Faschingsreiten, Stallübernachtungen, Geschicklichkeitswettbewerben u.ä. teilnehmen. 

Aus versicherungstechnischen Gründen können wir nur einen Probemonat (ohne 

Vereinsmitgliedschaft) erlauben. 

Bitte bringen Sie oder eine von Ihnen beauftragte Person Ihr Kind immer bis in die Reithalle 

und warten Sie, bis einer der Reitlehrer des Kurses anwesend ist. Wir können keine 

Verantwortung für Ihre Kinder übernehmen, wenn diese auf dem Parkplatz einfach 

rausgelassen werden und beispielsweise sich der Reitlehrer einmal verspätet. Sollte Ihr Kind 

unter gesundheitlichen Beeinträchtigung leiden, so sprechen Sie uns bitte im Vorfeld an bzw. 

bringen Sie uns eine Bestätigung Ihres Arztes mit, dass Reiten unbedenklich möglich ist. 

Reiten in kurzen Hosen und Sandalen o.ä. ist nicht möglich. Bitte ziehen Sie Ihrem Kind eine 

bequeme lange Hose und geschlossene Schuhe, möglichst mit kleinem Absatz oder 

Turnschuhe an. 

 

 

Ort/Datum     Unterschrift 

 

 



Informationen gemäß Art. 13 Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) 

Liebes (neues) Mitglied, 

wir informieren Sie nachstehend gemäß Art. 13 DS-GVO über die Verarbeitung Ihrer Daten.  

Identität des Verantwortlichen: 

Reit- und Fahrverein Seeheim/Bergstraße e.V., In den Weiherwiesen 30, 64342 Seeheim-Jugenheim 

Datenschutzbeauftragter: 

Einen Datenschutzbeauftragten haben wir nicht, weil bei uns weniger als 10 Personen regelmäßig mit der 

automatisierten Verarbeitung personenbezogenen Daten beschäftigt sind. Wenn Sie Fragen zum Datenschutz bei 

uns haben, können Sie uns gerne ein E-Mail an  

datenschutz@reitundfahrverein-seeheim.de schicken. 

 

Verarbeitungszwecke und Rechtsgrundlage: 

Die Datenverarbeitung erfolgt zum Zweck der Mitgliederverwaltung und Beitragsverwaltung, sowie der 

Vertragsabwicklung. Dazu zählen die Abbuchung von Mitgliedsbeiträgen bzw. Reitstunden/Kinderkursbeiträgen 

u.ä. und die Einladung zu Mitgliederversammlungen. Eine Weitergabe von Mitgliedsdaten an übergeordnete 

Verbände erfolgt nicht bzw. es werden nur die Anzahl der Mitglieder, sowie die Anzahl der Mitglieder im 

jeweiligen Jahrgang und das Geschlecht weitergegeben.  

Die Verarbeitung Ihrer Daten, die im unmittelbaren Zusammenhang mit Ihrer Vereinsmitgliedschaft stehen, ist 

nach Art. 6 Abs. 2 lit. b DS-GVO zulässig. 

Datenkategorie und Datenherkunft: 

Wir verarbeiten nachfolgende Kategorien von Daten: Stammdaten (insbesondere Name, Vorname, Anschrift), 

Kommunikationsdaten (z. B. Telefonnummer, E-Mail-Anschrift), Geburtsdatum, Vertragsdaten, die Sparte 

(Reiten/Voltigieren), den Status aktive oder passive Mitgliedschaft. Die Daten aus den genannten 

Datenkategorien wurden uns von Ihnen übermittelt. 

Empfänger: 

Eine Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt im Rahmen der Vereinsverwaltung an die Sparkasse Darmstadt, 

Darmstadt für den Einzug von Mitgliedsbeiträgen und anderen Kosten (z.B. Reit-/Voltigierunterrricht) sowie an 

unseren Steuerberater Dr. Hellersen&Partner Steuerberater mbB, Darmstadt.  

Dauer der Speicherung: 

Mitgliederdaten werden zwei Jahre nach Beendigung der Mitgliedschaft gelöscht, es sei denn.einer Löschung 

stehen gesetzliche Aufbewahrungspflichten entgegen  

Rechte der betroffenen Person: 

Ihnen stehen bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen folgende Rechte nach Art. 15 bis 22 DS-GVO zu: 

Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, auf Datenübertragbarkeit. 

Außerdem steht Ihnen nach Art. 14 Abs. 2 lit. c in Verbindung mit Art. 21 DS-GVO ein Widerspruchsrecht gegen 

die Verarbeitung zu, die auf Art. 6 Abs. Buchstabe f DS-GVO beruht. 

Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde:  

Sie haben gemäß Art. 77 DS-GVO das Recht, sich bei der Aufsichtsbehörde zu beschweren, wenn Sie der 

Ansicht sind, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten nicht rechtmäßig erfolgt. Die Anschrift der 

für unseren Verein zuständigen Aufsichtsbehörde lautet: Der Hessische Datenschutzbeauftragte, Gustav-

Stresemann-Ring 1, 65021 Wiesbaden. 

 

 

 
 



 

SEPA-LASTSCHRIFTMANDAT 

 
Erteilung eines SEPA-BASIS- LASTSCHRIFTMANDATS 

 

Zahlungsempfänger:      

 

Reit- und Fahrverein Seeheim/Bergstrasse e.V.   

In den Weiherwiesen 

64342 Seeheim-Jugenheim 

         

         

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE34RUF00001072468 
 

Mandatsreferenz (wird vom Reiterverein ausgefüllt) 
 

SEPAMR -  

 

Ich/wir ermächtige/n den Reit- und Fahrverein Seeheim/Bergstrasse e.V. , die von mir/uns zu leistenden 

Mitgliedsbeiträge und sonstigen Zahlungen (Kinderkurs, feste Reitstunde usw.) bei Fälligkeit  durch Lastschrift 

von meinem/unserem nachstehenden Konto einzuziehen. Zugleich weise(n) ich/wir mein/unser Kreditinstitut an, 

die vom o.a. Zahlungsempfänger auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 

 

Hinweis: Ich kann/ Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung 

des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unseren Kreditinstitut vereinbarten 

Bedingungen. 

 

Zahlungsart: 
 

(x) Wiederkehrende Zahlung     ( ) Einmalige Zahlung 

 

 

Zahlungspflichtiger (Kontoinhaber): 

 

____________________________ 

(Vor- und Zuname) 

 

______________________________ 

(Straße, Hausnummer, PLZ, Wohnort) 

 

___________________________________ 

Kreditinstitut 

 

____________________________________ 

IBAN (max. 22 Stellen) 

 

______________________________________ 

BIC (8 oder 11 Stellen) 

 

Die Angaben zu IBAN und BIC (manchmal auch S.W.I.F.T. Bezeichnet) finden Sie auf dem Kontoauszug  

 

 

 

…………………………  ……………………………………................................. 

Ort, Datum    Unterschrift(en) des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber) 

 

Hinweis: 
 

Vor dem ersten Einzug einer SEPA-BASIS-Lastschrift wird mich/ wird uns der Reiterverein über den Einzug in 

dieser Verfahrensart unterrichten und die Mandatsreferenz mitteilen. 


